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Editorial

V
Liebe Leserin, lieber Leser

Die Versprechen von ewiger Liebe
sind längst verblasst. Am Ende bleiben
Streit und die Unfähigkeit zum
Gespräch. Als Paar haben Mann und
Frau sich nichts mehr zu sagen, als
Mutter und Vater jedoch umso mehr.
Bei einer Trennung ist die Formulie-
rung SorgeRECHT, genauer betrach-
tet, die falsche Formulierung. Viel-
mehr geht es um eine gemeinsame
SorgePFLICHT.
Die Pflicht beinhaltet, dass ich meine
persönlichen Bedürfnisse situativ zu-
rückstellen und den Dialog aufrecht
erhalten muss, um meiner Pflicht als
Mutter bzw. Vater nachzukommen.
Gehe ich hingegen von einem Rechts-
anspruch aus, geht es mir weniger um
eine Mutter- oder Vaterrolle, sondern
darum, dass ich mein Recht einfor-
dern kann und will. Ich erhebe damit
Besitzanspruch auf die gemeinsamen
Kinder. Das Wohl der Kinder wird
dann gewöhnlich vom zuständigen Ge-
richt beurteilt. Ein solches Sorge-
rechtsverfahren schafft einen idealen
Nährboden für weitere Verletzungen
und Beschuldigungen.

Paare, die ihre Rollen als Mutter und
Vater partnerschaftlich und gleichbe-
rechtigt leben, scheinen a) weniger
von Scheidungen betroffen zu sein
und b) bei einer Scheidung klar den
gemeinsamen Weg zu bevorzugen.
Kinder aus solchen Beziehungen erle-
ben während der intakten Familien-
zeit beide Elternteile als Betreuungs-
personen und fordern die Kontinuität
der Betreuung auch weiter ein. Wir
bräuchten dringend mehr innovative
Modelle des partnerschaftlichen Zu-
sammenlebens, die es Paaren ermög-
lichen gemeinsam Erziehungsarbeit
zu leisten wie z.B. Teilzeitarbeitsstel-
len für Männer und Frauen oder Löh-
ne, die eine Existenz gewährleisten.
Und nicht zuletzt bereits während
der «Ewigi-Liebi-Phase» ein Bewusst-
sein dafür, dass das Wohl der Kinder
immer zuoberst steht und es nicht
darum gehen kann, den Besitz- oder
Güterstand zu wahren.
Erst wenn wir als Gesellschaft dieses
Ziel erreichen, bin ich für eine ge-
setzliche Verankerung des gemeinsa-
men Sorgerechts. Dann wäre das Ge-
setz Ausdruck einer gesellschaftlich
akzeptierten Norm.

Kathrin Loosli Kurth, Präsidentin

om filigranen Umgang mit dem Recht,
sich gemeinsam zu sorgen.
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Thema

Das gemeinsame Sorgerecht

D
Bei Trennung und Scheidung nach gel-
tendem Recht wird die elterliche
Sorge im Fall einer Scheidung entwe-
der der Mutter oder dem Vater über-
tragen. Das Gericht kann die elterli-
che Sorge auch bei beiden belassen,
sofern ein gemeinsamer Antrag vor-
liegt und die Eltern dem Gericht eine
Vereinbarung vorlegen, die ihre An-
teile an der Betreuung des Kindes
und die Verteilung der Unterhaltsko-
sten regelt. Sind die Eltern nicht mit-
einander verheiratet, steht die elter-
liche Sorge in der Regel der Mutter
zu.

Seit Januar liegt der Vorentwurf für
eine Revision des Zivilgesetzbuches
vor, gemäss welchem das Sorgerecht
auch nach einer Scheidung von
Gesetzes wegen beiden Eltern zuste-
hen soll. Weiterhin soll es möglich
sein, dass das Gericht die elterliche
Sorge einem Elternteil allein über-
trägt. Dies kann von Amtes wegen
geschehen oder auf Antrag der Eltern
oder eines Elternteils. Für nicht mit-
einander verheiratete Eltern sieht
der Vorentwurf eine differenzierte
Lösung vor, abhängig davon, ob die

Vaterschaft durch Anerkennung oder
Vaterschaftsurteil erstellt worden ist.

Die Frauenzentrale BE führt seit vie-
len Jahren eine Rechtsberatungsstel-
le, in der jährlich gegen tausend Bera-
tungen, zumeist zum Familienrecht,
durchgeführt werden. Wir wissen
somit, wie die Situation bezüglich
Sorgerecht in der Praxis ausschaut.

Wir wollen in diesem Bulletin die
Meinungen Betroffener aufzeigen.
Den offiziellen Stellungnahmen von
Verbänden und Lobbyorganisationen
gemeinsam ist die Forderung nach
differenzierter, gesetzlicher Regelung,
welche auf das Wohl des Kindes
fokussiert und nicht nur die Optik
der Eltern vertritt. Gleichzeitig soll
sichergestellt werden, dass die Rah-
menbedingungen gegeben sind, um
die gesetzlichen Anforderungen erfül-
len zu können.

Regula Furrer Giezendanner, Redaktion

as Prinzip des gemeinsamen Sorge-
rechts wird seit über 30 Jahren diskutiert. Seit einigen Jahren hat die
Frage nach der Einführung des gemeinsamen Sorgerechts als Regel-
fall bei Scheidungen an Aktualität gewonnen. 
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Die Sicht der praktizierenden Scheidungsanwältin

Gemeinsames Sorgerecht  a l s  Rege l fa l l  

B
Eine andere Frage ist, wer die Obhut
über die Kinder hat – das heisst, wer
sie im Alltag betreut. Während der
Ehe haben die Eltern immer ein
gemeinsames Sorgerecht und üben in
der Regel die Obhut gemeinsam aus.
Trennen sich die Eltern, bleibt das
gemeinsame Sorgerecht bestehen,
aber die Obhut muss geregelt wer-
den. Kommt es schliesslich zur Schei-
dung, können die Eltern im geltenden
Recht das gemeinsame Sorgerecht
beibehalten, wenn sie dies gemeinsam
beantragen. Das gemeinsame Sorge-
recht gibt es heute also nur auf
gemeinsamen Antrag.

Aus der Sicht der betroffenen Frauen
höre ich in der Praxis zwei unter-
schiedliche Standpunkte zur Frage des
Sorgerechtes: Viele Frauen möchten
nach der Scheidung auch in Bezug auf
die Kinder letztlich eigenständig Ent-
scheidungen fällen können und bean-
spruchen folglich das alleinige Sorge-
recht. Andere wiederum finden es
wichtig, dass der Vater trotz der Auf-
lösung der Ehe in formeller Hinsicht

in die Verantwortung für die Kinder
eingebunden bleibt und wünschen
sich auch nach der Scheidung die Bei-
behaltung des gemeinsamen Sorge-
rechts.

Das gemeinsame Sorgerecht ist sicher-
lich der anzustrebende Idealfall. Es ist
ganz offensichtlich zum Wohl des Kin-
des, wenn die Eltern in der Lage sind,
nach einer Scheidung die Verantwor-
tung für ihre Kinder weiterhin gemein-
sam und partnerschaftlich wahrzu-
nehmen.

Die Praxis zeigt nun aber leider, dass
das häufig nicht funktioniert. Viele El-
tern sind nicht in der Lage, die Pro-
bleme, welche sie in der Paarbezie-
hung haben, nicht auf ihre Beziehung
zu den Kindern bzw. auf ihr Zusam-
menwirken als Eltern zu übertragen.
So werden in der Praxis Auseinander-
setzungen, welche eigentlich die Eltern
betreffen würden, auf dem Buckel der
Kinder ausgetragen.Während der Tren-
nungszeit, welche in aller Regel einer
Ehescheidung voraus geht, zeigt sich

eim Sorgerecht handelt es sich um
die rechtliche Befugnis, wichtige Entscheidungen in Bezug auf die
Kinder zu treffen. Das heisst, der oder die Inhaber der elterlichen
Sorge haben das Recht, über Fragen zu entscheiden wie: Wann soll
das Kind eingeschult werden? Soll es geimpft werden? Ist eine
ärztliche Behandlung nötig oder nicht? usw. 
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im Alltag relativ schnell, wie die Eltern
nach der Trennung der Paarbeziehung
ihre Elternrolle wahrnehmen. Sind sie
in der Lage, nötige Absprachen ver-
nünftig miteinander zu treffen? Gelingt
es dem nicht obhutsberechtigten El-
ternteil, den Kontakt mit den Kindern
so weiter zu pflegen, dass er seiner
Elternrolle gerecht werden kann und
lässt dies der obhutsberechtigte El-
ternteil zu? Nehmen die Eltern die
Verantwortung für die Kinder partner-
schaftlich wahr? Gelingt es ihnen den
Paarkonflikt von der Kinderebene zu
trennen? Wenn dies alles zutrifft, steht
einem gemeinsamen Sorgerecht nichts

im Weg. In solchen Fällen stellen be-
reits heute die Eltern mehrheitlich
den Antrag auf die Beibehaltung des
gemeinsamen Sorgerechts nach der
Scheidung.

Leider gelingt es vielen Eltern nicht,
den Paarkonflikt nur auf der Paarebene
auszutragen und von der Elternebene
fernzuhalten. So kommt es, dass die
Eheleute erbitterte Streitigkeiten rund
um Fragen des Obhuts- und Sorge-
rechts miteinander austragen, bei wel-
chen es oft weniger um die eigent-
lichen Kinderbelange und schon gar
nicht um die Bedürfnisse der Kinder
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Die Sicht der praktizierenden Scheidungsanwältin

geht, sondern viel mehr darum, wie
man den ehemaligen Partner am bes-
ten verletzten oder ihm schlicht we-
nigstens in Bezug auf die Kinder sei-
nen Willen aufzwingen kann.
Wird nun das gemeinsame Sorge-
recht zum Regelfall, so bekommen die
Eltern in solchen Fällen eine Platt-
form, welche es ihnen ermöglicht,
ihren Paarkonflikt auch nach der
Scheidung während Jahren auf dem
Buckel der Kinder auszutragen. Das
kann nicht im Interesse des Kinds-
wohls sein! In solchen Fällen ist die
heutige gesetzliche Regelung, wonach
es das gemeinsame Sorgerecht nur auf
gemeinsamen Antrag gibt, gar nicht so
schlecht.

Es ist nachvollziehbar, dass die Frage
des Sorgerechts für viele Eltern eine
wichtige emotionale Bedeutung hat.
Dies vor allem für denjenigen El-
ternteil, welcher nach der Scheidung
das Sorgerecht verliert. Trotzdem bin
ich der Meinung, dass der Frage eine
allzu grosse Bedeutung beigemessen
wird. In den wenigsten Fällen ist es
praktisch relevant, wer das Sorge-
recht hat. Wichtig im Alltag ist doch
vielmehr, ob es den Eltern gelingt,
ihre Elternrolle auch nach der Schei-
dung partnerschaftlich wahrzuneh-
men. Viel wichtiger als die Regelung
auf dem Papier ist der gelebte Alltag! 

Gelingt es den Eltern, ihre Verantwor-
tung für die Kinder auch nach der
Scheidung partnerschaftlich weiter zu
tragen, so ist dies mit Sicherheit die
beste Lösung für die Kinder. Insofern
ist das gemeinsame Sorgerecht eine
unterstützenswerte und gute Sache,
welche grundsätzlich anzustreben ist.

Soll das gemeinsame Sorgerecht nach
einer Ehescheidung zum Regelfall wer-
den, so sind gesetzliche Rahmenbe-
dingen zu schaffen, welche das Kinds-
wohl schützen. So sollte das gemein-
same Sorgerecht nur in denjenigen
Fällen ausgesprochen werden, in wel-
chen sich das Gericht davon überzeu-
gen konnte, dass die Eltern sich in Be-
zug auf die Betreuung und den Unter-
halt der Kinder geeinigt haben. Ge-
lingt dies nicht, ist sozusagen der Tat-
beweis dafür erbracht, dass das ge-
meinsame Sorgerecht nicht funktionie-
ren kann. Im weiteren sind Vorkehrun-
gen dafür zu treffen, dass die Frage des
Sorgerechts nicht dazu missbraucht
werden kann, um ganz andere Interes-
sen, welche nichts mit dem Kindswohl
zu tun haben, durchzusetzen. Ob das
bei einer Einführung des gemeinsa-
men Sorgerechts als Regelfall über-
haupt möglich ist, wage ich zu be-
zweifeln.

Anna Mäder-Garamvölgyi, Fürsprecherin

Bulletin_3_09  1.9.2009  15:35 Uhr  Seite 6



7

Sorgerecht

Ste l lungnahme der St i f tung Kinderschutz
Schweiz  

Die Vernehmlassung zu den Vorent-
würfen einer Teilrevision des Schwei-
zerischen Zivilgesetzbuches zur Elter-
lichen Sorge lief am 30. April 2009 ab.
In ihrer Stellungnahme betrachtet die
Stiftung den Bericht des Bundesrates
als sehr einseitig und wenig fundiert.

Das Kindeswohl muss im Mittel-
punkt stehen
Für die Stiftung Kinderschutz Schweiz
stehen die Rechte und Interessen der
Kinder ebenso wie die ganzheitliche
Verantwortung beider Eltern, sich für
eine gedeihliche Entwicklung des Kin-
des und dessen Schutz vor Gefähr-
dung jeder Art zu engagieren, im Zen-
trum. Staatliche Interventionen und
Unterstützungen müssen sich unter
Beachtung der Rechte und Pflichten
der Eltern konsequent an den Bedürf-
nissen der Kinder zu orientieren. Die
Vernehmlassungsvorlage des Bundes-
rates erfüllt diesen Anspruch nicht.
Besonders stossend ist die geradezu
missbräuchliche Verwendung des Be-
griffs «Wohl des Kindes». Der Bericht
berücksichtigt nach Ansicht der Stif-
tung vorwiegend die Interessen des
besuchsberechtigten Elternteils, die
Situation der Kinder sowie der Haupt-

betreuungsperson wird ungenügend
dargestellt.

Grundsätzlich unterstützt die Stiftung
die Haltung, bei geschiedenen und
unverheirateten Eltern vom gemein-
samen Sorgerecht auszugehen. Damit
wird die Erwartung unterstrichen,
dass Eltern ihre Pflichten gegenüber
den Kindern unabhängig vom Zivil-
stand wahrnehmen müssen. Das feh-
lende Einverständnis eines Elternteils
soll nicht länger Grund sein, um die
gemeinsame elterliche Sorge zu ver-
weigern. Das gemeinsame Sorgerecht
ist aber nur in jenen Fällen mit dem
Kindeswohl vereinbar, in denen die
Eltern in der Lage sind, trotz des
Paarkonflikts ihre Elternrolle in ge-
meinsamer Verantwortung auszuüben
und das Kind aus dem Paarkonflikt
herauszuhalten. Mit dem gemeinsa-
men Sorgerecht müssen mehr Ent-
scheide – auch im Alltag – gemeinsam
getroffen werden. Kommt es dabei zu
einer Vermischung der Rolle als El-
tern mit dem Konflikt als Paar, wird
das Wohl des Kindes in seinem zen-
tralen Punkt verletzt, indem sich das
Kind als Anlass für den Konflikt emp-
findet und sich schuldig fühlt.

Die Stiftung Kinderschutz Schweiz
fordert eine umfassende Vereinbarung der Eltern als Vorausset-
zung für die gemeinsame elterliche Sorge.
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Ja zur gemeinsamen Sorge 
aber nur mit Vereinbarung und
Anhörung des Kindes
Die Stiftung Kinderschutz Schweiz
fordert unter dem Blickwinkel des
Kindeswohls und unter Einbezug aktu-
eller wissenschaftlicher Erkenntnisse
deshalb folgende Sorgerechtsregelung:

• Im Grundsatz gilt das gemeinsame
Sorgerecht. Bestätigung wie Abweich-
ung von diesem Grundsatz müssen
unter Wahrung der Rechte der Eltern
mit dem Wohl des Kindes vereinbar
sein. Die Stiftung Kinderschutz Schweiz
unterstützt den Vorschlag des Bundes-
rates, dass es künftig keinen Automa-
tismus mehr geben soll. Das Gericht
oder die Kindesschutzbehörde prüft
von Amtes wegen in jedem Fall, ob
das gemeinsame Sorgerecht dem Wohl
des Kindes entspricht.

• Bei nicht zusammenlebenden Paaren
muss für die Bestätigung des gemein-
samen Sorgerechts eine Vereinbarung
vorliegen, die folgende Punkte regelt:
Betreuung der Kinder, Unterhaltszah-
lungen, Besuchsrecht und -pflicht, per-
sönlicher Verkehr, Regelung bei Wohn-
ortswechsel der Eltern sowie bei be-
deutenden Änderungen im Erwerbs-
leben. Einigt sich das Paar nicht von
sich aus auf eine gemeinsame Ver-
einbarung, kann das Gericht die Eltern
zu einer Mediation auffordern. Kommt

es auch dort nicht zu einer Vereinba-
rung, ordnet das Gericht eine Verein-
barung an. Das gemeinsame Sorge-
recht kann vom Gericht bestätigt wer-
den, wenn sich die Eltern entweder
auf eine Vereinbarung geeinigt haben
oder glaubwürdig darstellen können,
dass sie in der Lage sind, die vom Ge-
richt angeordnete Vereinbarung einzu-
halten und die Kinder aus dem Paar-
konflikt herauszuhalten. Das gemein-
same Sorgerecht wird vom Gericht
bestätigt, wenn es dem Wohl des Kin-
des entspricht, wobei die Anhörung
des Kindes ein zentrales Element die-
ser Beurteilung sein muss.

• Der richterliche Entscheid bezüg-
lich einer Bestätigung der gemeinsa-
men elterlichen Sorge muss sich un-
ter Wahrung der Rechte der Eltern
am Kindeswohl orientieren. Dazu
muss gewährleistet werden, dass die
Behörde die Kinder persönlich anhört
oder eine Drittperson damit beauf-
tragt. Wenn das Alter der Kinder
oder andere wichtige Gründe dage-
gen sprechen, sind die Kinder in an-
derer geeigneter Weise in die Ent-
scheidungsfindung einzubeziehen. Da
Kinder bei Trennungskonflikten in
einem Loyalitätskonflikt stehen, muss
bei ihrer Anhörungen allen Beteiligten
stets klar sein, dass Kinder keine Ent-
scheide fällen (müssen).
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• Das Gericht kann das getrennte Sor-
gerecht anordnen, wenn es für das
Wohl des Kindes angezeigt ist, ein ho-
hes Konflikt- und allenfalls Gewaltpo-
tential zwischen den Eltern vorhan-
den ist, die Bereitschaft und Fähigkeit
eines oder beider Elternteile fehlt,
tatsächlich Elternverantwortung zu
übernehmen, es offenkundig ist, dass
einer oder beide Elternteile nicht be-
reit sind, sich an die vom Gericht an-
geordnete Vereinbarung zu halten
oder die Eltern unterschiedliche Vor-
stellungen über das Ausmass und die
Ausgestaltung des persönlichen Ver-
kehrs haben.

Die rechtliche Stellung des Kindes
stärken
Kinder haben gemäss der UN-Kinder-
rechtskonvention das Recht, ihre Mei-
nung zu äussern und darauf, dass diese
Meinung ernst genommen wird. In Be-
zug auf die Trennung oder Scheidung
der Eltern und die Besuchsrechtsre-
gelung würde das nicht nur eine Be-
rücksichtigung der Meinung des Kin-
des im Rahmen des Trennungs- und
Scheidungsprozesses vor Gericht be-
deuten. Gefordert ist eine rechtliche

Regelung welche festhält, dass der
Wunsch der Kinder bezüglich Kontakt
zu den Eltern im Rahmen des Besuchs-
rechts ihrem Alter entsprechend be-
rücksichtig werden muss. Der Bericht
des Bundesrates sieht in dieser Frage
einzig eine negative Einwirkung der
Hauptbetreuungsperson als Ursache.
Die Stiftung Kinderschutz Schweiz
fordert deshalb eine Gesetzesbestim-
mung, welche eine dem Alter des Kin-
des entsprechende Berücksichtigung
der Meinung des Kindes bei der Aus-
übung des Besuchsrechts vorsieht.

Die Stiftung unterstützt alle Bestre-
bungen, welche die gemeinsame Eltern-
verantwortung von geschiedenen und
nicht miteinander verheirateten El-
tern stärken. Die Diskussion um die
Neuregelung der elterlichen Sorge
muss jedoch in einen breiteren inhalt-
lichen Kontext gestellt werden und
sich konsequent an den Bedürfnissen
der Kinder orientieren. Mit einer Par-
teinnahme für oder gegen einen der
Elternteile hat dies nichts zu tun.

www.kinderschutz.ch
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Interview zum Thema 

«Gemeinsames e l ter l iches  Sorgerecht»

F
Wie lautet Eure Besuchsregelung?
F: Zwei Abende pro Woche, 2 Wochen-
enden pro Monat, 2 Wochen Ferien pro
Jahr ist unsere Tochter beim Vater.
M: Bereits bei der Beantragung des
gemeinsamen Sorgerechts haben wir
vereinbart, wie die Betreuung unseres
Kindes im Falle einer Trennung aufge-
teilt würde. Betreuung durch mich:
Zweimal pro Woche Übernachtung,
jedes 2. Wochenende (SA-SO), einmal
pro Monat ein verlängertes Wochen-
ende (FR-SO), 2 Wochen Ferien pro
Jahr. Grundsätzlich sind wir frei wie
die Betreuung aufgeteilt wird und wie
wir dies im Detail handhaben. Am
Montag hole ich beispielsweise meine
Tochter direkt in der Tagesschule ab
und bringe sie am Dienstagmorgen
zurück zur Mutter.

Wie war es für Dich, in der Tren-
nungssituation eine Regelung für
die gemeinsame elterliche Sorge
zu vereinbaren? 
F: Die Regelung war bereits vorhanden.
Ich war bei der Frauenzentrale BE in der
Rechtsberatung, dabei ist mir erst rich-
tig bewusst geworden, was das gemein-
same Sorgerecht bedeutet – es war mir
z.B. zuvor nicht klar, dass bei einem
Umzug in eine andere Gegend das Ein-
verständnis des Ex-Partners nötig gewe-
sen wäre. Ich wurde auch informiert, dass
ich Sozialhilfegelder beziehen könnte,
habe dann aber darauf verzichtet.
M: Die Grundregelung war ja bereits
vorhanden, was sicher eine Erleichte-
rung war in dieser Situation.Wir muss-
ten uns nur noch damit auseinander-
setzen, wie wir diese organisatorisch
umsetzen. Also an welchen Tagen ist
das Kind bei wem, wer holt sie ab,
wer bringt sie usw. Dort einen Kon-
sens zu finden, war recht aufwändig,
aber es lohnte sich für das Kind. Ich
erachte es als wichtig, dass man als
Eltern einen gemeinsamen Weg findet,

. (Frau) und M. (Mann) haben das gemein-
same Sorgerecht für ihre Tochter (T.), geb. 2002. Sie sind getrennt
seit Januar 2006. F. und M. waren nicht verheiratet, deshalb haben
sie bereits kurz nach der Geburt von T. das gemeinsame Sorge-
recht vereinbart. Dieser Vertrag wurde unterzeichnet, um gleiche
Rechte und Pflichten gegenüber dem Kind zu gewährleisten und
zur Absicherung, falls einem Elternteil etwas zustossen sollte.
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auch wenn dies als Paar nicht möglich
ist, wenn nötig mit professioneller
Hilfe.

Wie läuft die Umsetzung?
F: Da wir am Anfang nach der Trennung
noch in der gemeinsamen Wohnung ge-
lebt haben, war die Umsetzung erschwert.
Mein Ex-Partner war oft ausserhaus, ich
übernahm an den meisten Abenden die
Betreuung. Mit der Zeit habe ich begon-
nen, das Wochenende, an welchem der
Vater die Betreuung übernehmen muss-
te, bei meiner Schwester zu verbringen.
Es musste sich also alles zuerst einpen-
deln. Wir Erwachsenen wie auch unsere
Tochter mussten uns an die neue Situa-
tion gewöhnen. Mittlerweilen klappt alles
tip top.
M:Wir hatten ein paar Startschwierig-
keiten, wir alle mussten uns an die
neue Situation gewöhnen. Für mich be-
deutete es eine deutliche Mehrbelas-
tung, neben einem anspruchsvollen
Hundertprozent-Job diese Betreuungs-
aufgaben zu übernehmen. Zurzeit hat
sich alles gut eingespielt. Ungefähr
einmal monatlich koordinieren meine
Ex-Partnerin und ich telefonisch die
Daten. Ich denke, optimaler wäre es,
wenn wir zusammensitzen würden, um
dies zu tun.

Wie geht Ihr mit aussergewöhn-
lichen Situationen um? Hast Du
ein Beispiel?
F: Bei aussergewöhnlichen Situationen re-
den wir zusammen und suchen gemeinsam
nach der besten Lösung zum Wohl unse-
rer Tochter. Dass wir uns im Krankheits-
fall oder bei Unfall des Kindes gegen-
seitig informieren ist selbstverständlich.
M:Vor etwa einem Jahr musste unsere
Tochter ins Spital. Ich hatte gerade
eine neue Arbeitsstelle angefangen und
war deshalb ziemlich absorbiert. Meine
Ex-Partnerin übernahm in dieser Zeit
die Hauptbetreuung, übernachtete bei-
spielsweise im Spital. Ich übernahm so
viel wie mir möglich war. In dieser Si-
tuation wurde mir bewusst, wie wichtig
es für mich ist, das gemeinsame Sorge-
recht zu haben. Ohne dieses hätte ich
als Vater kein Besuchsrecht, kein Recht
auf ärztliche Auskunft. Wir haben die
Abmachung, dass der andere Eltern-
teil bei Krankheit oder Unfall des Kin-
des unverzüglich informiert wird.

Wie erlebst Du die Kommunikati-
on mit Deinem Ex-Partner / Dei-
ner Ex-Partnerin? 
F: Manchmal besser, manchmal schlech-
ter. Eigentlich läuft es gut. Manchmal ist
es für mich eher unangenehm, bei mei-
nem Ex-Partner mehrmals nachfragen zu
müssen, ob und wann er unser Kind be-
treuen kann. Wie zum Beispiel betref-
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fend Ferien – da ist es für meine Planung
wichtig, frühzeitig zu wissen, welche Wo-
che unsere Tochter beim Vater verbringt,
damit ich für die restliche Zeit die Be-
treuung organisieren kann. Ich denke, es
ist ihm manchmal nicht ganz bewusst,
wie vieles ich organisatorisch unter einen
Hut bringen muss.
M: Bis jetzt funktioniert die Kommu-
nikation betreffend unserer Tochter
und dem dazugehörenden organisato-
rischen Teil gut. Wir mussten aller-
dings bisher keine grösseren Ent-
scheidungen gemeinsam treffen.

Hat sich dabei etwas verändert
seit dem Beginn des Getrennt-
seins?
F: Die Kommunikation hat sich verbessert
zwischen uns, sie ist entspannter gewor-
den. Anfänglich gab es öfters Fehlinter-
pretationen oder unnötige Diskussionen.
M: Am Anfang war die Kommunikation
emotionaler geprägt als heute. Es kam
häufiger das Gefühl auf zu kurz zu
kommen, das gegenseitige Entgegen-
kommen war geringer. Mittlerweilen
kommunizieren wir entspannter. Ich
habe selten interveniert, wenn meine
Ex-Partnerin eine Änderung für die
Betreuungszeiten wünschte, z.B. dass
unsere Tochter für ein verlängertes
Wochenende zu mir kommt. Wenn es
beruflich möglich ist, bin ich flexibel.

Bist Du zufrieden damit, wie 
Ihr mit der Situation umgeht oder
möchtest Du etwas ändern? Wenn
ja, was?
F: für mich ist es in Ordnung so wie es
ist.Wir sind auf gutem Weg. Es hat mich
zum Beispiel sehr gefreut, dass mein Ex-
Partner in diesem Jahr zum ersten Mal
auch in den Herbstferien eine Woche
Ferien mit unserer Tochter verbringt. (Bis-
her jeweils 1 Woche Sommerferien und
1 Woche in der Weihnachtszeit).
M: Grundsätzlich ja. Ein wichtiger Teil
ist für mich, dass wir uns gut abspre-
chen, besonders auch betreffend der
Ferienzeit, welche ich mit unserer
Tochter verbringe.

Was empfindest Du als positiv,
was als negativ am gemeinsamen
Sorgerecht?
F: Die Auswirkungen des gemeinsamen
Sorgerechts sind nur dann positiv, wenn
zwischen den Eltern kein Streit herrscht.
M: Positiv: Beide Eltern können mit-
reden bei Entscheidungen, welche die
Tochter betreffen und tragen die Ver-
antwortung dafür. Es bedeutet für
mich auch, dass ich näher am Kind
sein kann und auch bei alltäglichen
Sachen Mitsprache habe, also nicht
nur für den finanziellen Teil zuständig
bin.
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Was empfindest du für Dich per-
sönlich als Vorteil, was als Nach-
teil am gemeinsamen Sorgerecht?
F: Ich würde heute das gemeinsame Sor-
gerecht nicht mehr beantragen. Ich den-
ke, dass ich dadurch weder Vor- noch
Nachteile habe. Ich würde mich gleich
verhalten wie jetzt, auch wenn wir nicht
das gemeinsame Sorgerecht hätten. Für
mich ist es ganz klar, dass mein Ex-Part-
ner der Vater unserer Tochter und sehr
wichtig für sie ist.
M: Diese Frage habe ich eigentlich
schon mit der letzten Frage beant-
wortet.

Wie habt Ihr die Situation Eurer
Tochter erklärt?
F: So offen und ehrlich wie möglich. Ich
versuchte stets, ihr auf Kind gerechte Art
und Weise die Situation zu erklären. Un-
sere Tochter hat es sowieso gespürt, als
es mir nicht gut ging. Ich finde, es ist das
Recht des Kindes, dass man ehrlich zu
ihm ist. Als Eltern haben wir auch eine
Vorbildfunktion. Es ist mir wichtig, dass sie
erlebt, wie wir möglichst konstruktiv mit
Konflikten umgehen und dass aus einer
schwierigen Situation auch wieder etwas
Gutes entstehen kann. Ich möchte ihr ein
neues, positiveres Bild von getrennten
Eltern vermitteln – anders als ich und
auch ihr Vater es als Kind erlebt haben.
M: In einfacher, altersentsprechender
Sprache haben wir ihr die Situation er-

klärt. Wir haben betont, dass auch zu-
künftig beide, Mama und Papa, immer
für sie da sein werden.

Wie wirkt sich Deiner Meinung
nach die gemeinsame elterliche
Sorge auf das Wohl Eurer Tochter
aus?
F: Ich denke, es wäre nicht anders, wenn
wir nicht das gemeinsame Sorgerecht hät-
ten. für mich war immer das Wohl des
Kindes am Wichtigsten. Ich versuche, un-
serer Tochter auch positive Seiten der Si-
tuation aufzuzeigen, z.B. dass sie öfters
in die Ferien fahren kann oder dass sie
zwei eigene Zimmer hat.
M: Die Tochter ist häufiger bei mir als
es nach Trennungen üblich ist. Dadurch
ist womöglich die Vater-Tochter Bezie-
hung enger als sie es andernfalls wäre.
Ausserdem erachte ich es als positiv,
dass sie miterlebt, wie ihre Eltern wei-
terhin sachlich und ohne Streitereien
miteinander reden können.

Wie beeinflusst die gemeinsame
elterliche Sorge die Beziehung
zwischen Dir und Deiner Tochter?
F: Für mich ist das gemeinsame Sorge-
recht für die Beziehung mit meiner Toch-
ter nicht relevant.
M: Es ist so einfacher für mich, die Be-
ziehung zu meiner Tochter zu pflegen.
Ich kann ihre Entwicklung so besser
miterleben.
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Ganz allgemein: erfüllt das ge-
meinsame Sorgerecht die Erwar-
tungen, die Du daran geknüpft
hattest?
F: Ich hatte keine Erwartungen und bin
der Meinung, dass es ohne gemeinsames
Sorgerecht nicht anders wäre. Es war gut,
dass wir bei der Trennung bereits eine
Vorlage hatten, wie wir die Betreuung
unserer Tochter aufteilen wollten. Aller-
dings musste diese noch konkretisier t
werden, was doch noch viele Diskussio-
nen auslöste. Wir haben zusätzlich eine
detaillierte schriftliche Regelung verfasst

und unterzeichnet. Ich hatte mich gut
informiert über meine Rechte und dieje-
nigen des Vaters, dies gab mir Sicherheit
in unsicherer Zeit.
M: Ich finde es positiv, dass grobe
Leitplanken und Abmachungen be-
reits vor der Trennung geklärt waren.
Wichtig bei der Umsetzung ist, dass
beide Elternteile «emotional neutral»
miteinander umgehen. Also nicht von
Verletzungen, welche von der Tren-
nung her rühren, beeinflusst sind.

Interview: Eva Thüler
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Ausschreibungen 2009

Vor der herrschaftlichen Treppe, die
zu den Sälen des Parlamentes führt,
durchschreiten Sie die zentrale Kup-
pelhalle…
Das als das Bundeshaus bekannte Par-
lamentsgebäude wurde am 1. April
1902 feierlich eingeweiht und von Mai
2006 bis November 2008 renoviert.
Besucherinnen und Besucher erhalten
Einblick in die Baugeschichte und Ar-
chitektur des Gebäudes, sowie in die
Arbeitsweise und Zusammensetzung
des Parlaments.

Mittwoch, 28. Oktober 2009
Zeit: 16.00 Uhr
Treffpunkt: 15.30 Uhr, beim neuen 

Besuchereingang auf der 
Bundesterrasse 

Mitbringen: amtlicher Ausweis (ID,
Führerausweis, Pass), ohne
Ausweis kein Zutritt!

Kosten: für Mitglieder Fr. 5.–,
für Nichtmitglieder Fr. 10.–

Anmeldung bis 14. Oktober 2009 an:
sekretariat@frauenzentralebern.ch

Ich melde mich verbindlich an für  

� Bundeshausführung 

Name Vorname

�   Ich bin Mitglied der Frauenzentrale BE
�   Ich bin nicht Mitglied der Frauenzentrale BE

Strasse

PLZ/Ort

Telefon Geschäft Telefon Privat

Datum 

Unterschrift

Bundeshausführung
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Veranstaltungshinweise

«Wie organisiere ich mich und mein
Team» 

Weiterbildungsveranstaltung für Kol-
lektivmitglieder und interessierte Ein-
zelmitglieder in Bern.

19. November 2009

Bitte beachten Sie die Ausschreibung
in der Beilage.

Die Preisverleihung findet statt am

Freitag, 30. Oktober, 19.00 Uhr, im
Bellevue-Saal des Tertianums in Thun.

Bitte beachten Sie die separate Einla-
dung!

Workshop Trudy-Schlatter-Preis für
Frauenwerke 2009

Sekretariat 

Frauenzentrale BE

Spitalgasse 34

3011 Bern

bitte 

frankieren
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